
Beratungsbedarf kooperativ erkennen – Anerkennungsprozess verbessern

IQ Vereinbarung mit anerkennender Stelle

Adressaten für Transfer:
Anerkennende Stellen, Ministerien so-
wie am Anerkennungsprozess beteili-
gte Institutionen

Strategischer Ansatz  
Kooperationsvereinbarung mit 

anerkennender Stelle:
Die Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen der anerkennenden Stelle und 
dem IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz haben 
das Ziel den Anerkennungsprozess in 
den Gesundheitsfachberufen durch ge-
genseitigen Austausch über Beratungs-
bedarfe und Verfahrensprozesse weiterzu-
entwickeln und für die Antragsteller*innen 
transparent und effizient zu gestalten. 
Die verbindliche Zusammenarbeit be-
inhaltet die Unterstützung der Ratsu-
chenden bei der Beratung, der Antrag-
stellung sowie bei der Planung und 
Begleitung bei erforderlichen Qualifi-
zierungen und bewirkt eine win-win-Si-
tuation für alle Beteiligten. 
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Ausgangslage/Herausforderung
Die zeitnahe Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen in (nicht)akademischen 
Gesundheitsfachberufen ist sowohl für die 
Fachkräfte selbst als auch für den hiesigen 
Arbeitsmarkt ein zentrales Anliegen. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass einerseits die 
Antragstellung häufig sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt, andererseits haben die Ratsu-
chenden Schwierigkeiten den Bescheid der 
anerkennenden Stelle richtig zu interpretie-
ren und die notwendigen Schritte, wie z.B. 
Anpassungsqualifizierungen, daraus abzulei-
ten. Im Bundesland Rheinland-Pfalz wird die-
sen Hürden gemeinsam von der anerken-
nenden Stelle – dem Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung (LSJV) – und des IQ 
Netzwerkes begegnet. In einer schriftlichen 
Kooperationsvereinbarung haben sich beide 
Partner für eine enge und verbindliche Zu-
sammenarbeit ausgesprochen mit dem Ziel 
das Anerkennungsverfahren sowohl für die 
Ratsuchenden individuell als auch auf struk-
tureller Ebene zu optimieren.

Umsetzung des strategischen Ansatzes
Schnelle, effiziente Anerkennungsverfahren 
im Gesundheitsbereich brauchen eine enge, 
auf einander abgestimmte Zusammenarbeit. 
Das war das Ergebnis einer Reihe gemeinsam 
durchgeführter Workshops des IQ Netzwerks, 
initiiert von Medici in Posterum GmbH (MIP) 
als Träger des Projektes „Ärzte für die Zu-
kunft“, mit dem LSJV bei denen die Arbeits- 
und Sichtweisen der jeweils anderen Instituti-
onen deutlich wurden. Die aus den Treffen 
positiv erarbeiteten Resultate mündeten in 
eine Kooperationsvereinbarung für die Ziel-
gruppe der akademischen Heilberufe. Das 
Ziel: Die Zusammenarbeit festigen und insti-
tutionalisieren sowie Synergieeffekte erzeu-
gen, um den Anerkennungsprozess weiterzu-
entwickeln und für die Antragsteller*innen 
transparent und effizient zu gestalten. Die 
Kooperationspartner tauschen sich sowohl 
einzelfall- als auch prozessbezogen aus. 2017 
wurde aufgrund der guten Erfahrungen eine 
zweite Vereinbarung für nicht-akademische 

Gesundheitsfachberufe abgeschlossen. Mit 
den schriftlichen Vereinbarungen garantieren 
die jeweiligen Kooperationspartner die ge-
genseitige Unterstützung bei der Beratung 
der Ratsuchenden, der Antragstellung sowie bei 
der Planung und Begleitung bei erforderlichen 
Qualifizierungen. Die Daten der Ratsuchen-
den werden unter Berücksichtigung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen weiter-
geleitet. In regelmäßigen Austausch- und 
Informationsveranstaltungen bekommen 
MIP und die IQ Landeskoordination sowie 
das LSJV einen guten Überblick über die Be-
darfe und Herausforderungen der Zielgrup-
pe, sowohl für den Einzelfall als auch für 
den strukturellen Anerkennungsprozess.

Fazit
Zentral für eine Optimierung des Anerken-
nungsverfahrens sind Vertrauen, Transparenz, 
Dialogbereitschaft und eine verbindliche Zu-
sammenarbeit, damit strukturelle Hürden für 
die Zielgruppe abgebaut werden können. Die 
Zahlen sprechen für sich: Sowohl in der Aner-
kennungsberatung zu den akademischen Heil-
berufen als auch zu den nicht-akademischen 
Gesundheitsfachberufen stiegen die Zahlen 
auf das bis zu siebenfache.
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Worin liegt das Innovative der 
Kooperationsvereinbarung?
Die Kooperation ist in dieser 
Form bundesweit einmalig. 
Durch die Vereinbarung kann 
die Zielgruppe vollständig er-
reicht und durch Beratungs- 
und Qualifizierungsangebote 
unterstützt und begleitet wer-
den. Außerdem können durch 
die intensive Zusammenarbeit 
die Bedarfe der Zielgruppe sy-

stematisch und strukturiert erfasst werden. Es ist wichtig zu betonen, 
dass die Vereinbarung ein schriftlich ausformuliertes und unter-
schriebenes Dokument ist, das die Akzeptanz der Kooperation unter 
allen strategisch und operativ Beteiligten steigert. All diese Faktoren 
führen zu einer Verbesserung des Verfahrens zugunsten der Aner-
kennungssuchenden und entlasten beide Kooperationspartner. 

Ist es möglich, den Ansatz auch überregional einzusetzen?
Es besteht eine Transferfähigkeit in jedes Bundesland, denn in allen 
Ländern gibt es anerkennende Stellen. Kooperationsvereinbarungen 
haben das Potential die Anerkennungsverfahren überall nachträg-
lich zu verbessern, da sie es ermöglichen  eine gezielte Qualifizie-
rungsstrategie zu entwickeln und gemeinsam abzustimmen. Eine 
wichtige Voraussetzung für den Transfer ist die Dialogbereitschaft 
der jeweils relevanten Akteure im Bundesland.

Was kann die Kooperationsvereinbarung nachhaltig bewirken? 
Ein grundlegender Vorteil von Kooperationsvereinbarungen ist die 
Verbindlichkeit und Langfristigkeit der Zusammenarbeit mit den an-
erkennenden Stellen. Vereinbarungen werden nicht zwischen Per-
sonen, sondern zwischen Institutionen geschlossen. Die Erfassung 
der Einzelfälle macht auch das Fachkräftepotential im Bundesland 
sichtbar. Das führt dazu, dass die dortigen Akteur*innen für diese 
Thematik sensibilisiert werden und sich möglicherweise noch stär-
ker als vorher engagieren.

Effizienzsteigerung und Verfahrensbeschleunigung durch Kooperation  

„Kompetenzen erfolgreich bündeln“ 

Drei Fragen an Dr. Ralf Sänger, Koordinator des IQ Netzwerks Rheinland-Pfalz

„Erfolge hängen von der Dialogbereitschaft ab“
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Anerkennungsverfahren sind komplexe Pro-
zesse mit einer Vielzahl von beteiligten Ak-
teur*innen. In Rheinland-Pfalz sind das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung (LSJV) und das Netzwerk IQ die ent-
scheidenden Stakeholder, die seit 2016 
schriftlich vereinbarten, sich strukturiert 
über Einzelfälle und Verfahrensprozesse 
auszutauschen. Daraus entstand eine ver-
trauensvolle Kooperation, die, zwei Jahre 
nach ihrer Einführung, nicht mehr aus dem 
Arbeitsalltag wegzudenken ist. Dr. Ralf Sän-
ger, Koordinator des IQ Netzwerks Rhein-
land-Pfalz, hebt als zentralen Vorzug die 
„unbürokratische Kontaktaufnahme auf 
dem ‚kurzen Dienstweg‘“ hervor, die „zu 
beschleunigten Anerkennungsverfahren 
führt“.  Sobald sich Bedürfnisse von Ratsu-
chenden in der Beratung von IQ oder dem 

LSJV herauskristallisieren, die zum Leis-
tungsspektrum des Kooperationspartners 
gehören, garantiert die Vereinbarung, dass 
die Ratsuchenden auch adäquat verwiesen 
werden können. Ein grundsätzliches und 
vertrauensvolles Mitdenken des Partners 
bewirkt außerdem, dass IQ nun in „landes-
strategische Fragen der Gesundheitspolitik 

miteinbezogen wird“, so Sänger. Detlef Plac-
zek, Präsident des Landesamts für Soziales, 
Jugend und Versorgung, lobt wiederum die 
Effizienzsteigerung, die durch die Vereinba-
rung im Anerkennungsverfahren stattgefun-
den hat. „Durch diese Zusammenarbeit 
werden erfolgreich Kompetenzen gebün-
delt“, sagt Placzek. Personen, die eine Aus-
bildung in einem akademischen Heilberuf in 
ihrem Herkunftsland abgeschlossen haben, 
„können jetzt besser und schneller in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt von 
Rheinland-Pfalz integriert werden.“ Er be-
tont, dass mit der Kooperationsvereinba-
rung nicht nur den Anerkennungssuchenden 
geholfen wird, sondern alle im Bundesland  
davon profitieren, da „dem Fachkräfteman-
gel in den Pflege- und Gesundheitsberufen 
in Rheinland-Pfalz entgegenwirkt wird.“


